
62. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 15. Mai 2008 Nummer 15

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

2036  29. 4. 2008    Verordnung zur Aufhebung der Zuständigkeitsverordnung G 131  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383

237  22. 4. 2008    Fünftes Gesetz zur Änderung des Wohnungsbauförderungsgesetzes (5. ÄndG-WBFG)  . . . . . . . . . . . .  378 

33  22. 4. 2008    Verordnung zur Ausführung der Bundesrechtsanwaltsordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378 

73  29. 4. 2008    Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach der EG-Verordnung über den Europäischen 
Verbund für territoriale Zusammenarbeit (Europäische Territorialverbundverordnung – ZV EVTZ)   383

791  18. 4. 2008    Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach § 5a Abs. 1 Landschaftsgesetz (Ökokonto VO)   379 

95  15. 4. 2008    Bekanntmachung des Inkrafttretens der Vereinbarung über die Ausführung von Vollzugsaufgaben 
im Sinne des Kapitels XI-2 der Anlage des internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen) betreffend Seeschiffe (SOLAS-Ausfüh-
rungsvereinbarung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383 

G 3229377

Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist Anfang Februar erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Fünftes Gesetz zur Änderung 
des Wohnungsbauförderungsgesetzes 

(5. ÄndG-WBFG)
Vom 22. April 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz zur Änderung 
des Wohnungsbauförderungsgesetzes (5. ÄndG-WBFG)

Artikel I

Das Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. November 2003 (GV. 
NRW. 2004 S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443), wird 
wie folgt geändert:

1.  § 17 Abs. 2 Satz 2 wird neu gefasst: 

  „Eine Verwendung zur Finanzierung von Maßnahmen 
der Wohnraumförderung ist ebenfalls zulässig.“

2.  In § 18 Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:

  „Aus dem verbleibenden Jahresüberschuss 2007 wer-
den im Haushaltsjahr 2008 82.000.000 € auf Anforde-
rung des Ministeriums für Bauen und Verkehr an den 
Landeshaushalt abgeführt.“

3.   In § 18 Abs. 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze 
angefügt:

  „Reicht der Jahresüberschuss des Jahres 2007 nicht 
aus, den Finanzbedarf nach Sätzen 1 und 2 zu decken, 
kann zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2008 
eine weitere Abführung aus dem nach dem Wirt-
schaftsplan für das Jahr 2008 erwarteten Jahresüber-
schuss erfolgen. Für die Haushaltsjahre 2009, 2010 
und 2011 können auf Anforderung des Ministeriums 
für Bauen und Verkehr jeweils Mittel insgesamt bis 
zu 60.000.000 €, höchstens jedoch in Höhe des ver-
bleibenden Jahresüberschusses der Wfa für das 
jeweils abgelaufene Wirtschaftsjahr an den Landes-
haushalt abgeführt werden. Die Rückfl ussbindung 
des § 17 ist auf die Sätze 1 bis 4 nicht anwendbar. Die 
Funktion des Vermögens als haftendes Eigenkapital 
im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen darf 
nicht beeinträchtigt werden.“

4.  § 28 wird aufgehoben.

Artikel II

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. April 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2008 S. 378
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Verordnung zur Ausführung 
der Bundesrechtsanwaltsordnung

Vom 22. April 2008

§ 1

Für die Bezirke der Oberlandesgerichte Düsseldorf, 
Hamm und Köln wird ein Anwaltsgerichtshof bei dem 
Oberlandesgericht Hamm eingerichtet.

§ 2

Der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts Hamm wird die Befugnis zur Ernennung und 
Entlassung von Berufsrichterinnen und Berufsrichtern 
(§ 102 BRAO) und von Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten (§ 103 BRAO) zu Mitgliedern des Anwaltsge-
richtshofs bei dem Oberlandesgericht Hamm sowie zur 
Bestätigung der Geschäftsordnung des Anwaltsgerichts-
hofs nach § 105 Abs. 2 BRAO übertragen.

§ 3

Auf die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandes-
gerichte werden für den Bezirk ihres Oberlandesgerichts 
folgende Zuständigkeiten übertragen:

1.   die Aufsicht über das Anwaltsgericht nach § 92 Abs. 3 
BRAO,

2.   die Ernennung der Vorsitzenden und die Bestellung 
des geschäftsleitenden Vorsitzenden des Anwaltsge-
richts (§ 93 BRAO),

3.   die Ernennung der Mitglieder des Anwaltsgerichts 
und die Bestimmung der erforderlichen Zahl von Mit-
gliedern (§ 94 Abs. 2 BRAO),

4.   das Antragsrecht nach § 95 Abs. 2 BRAO sowie die 
Entlassung eines Mitglieds des Anwaltsgerichts 
gemäß § 95 Abs. 3 BRAO,

5.   die Bestätigung der Geschäftsordnung des Anwalts-
gerichts nach § 98 Abs. 4 BRAO.

§ 4

(1) Den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlan-
desgerichte wird zur Wahrnehmung der Staatsaufsicht 
nach § 62 Abs. 2 BRAO die Bearbeitung der Eingaben 
übertragen, in denen Beschwerde über die Rechtsan-
waltskammer im Bezirk des jeweiligen Oberlandesge-
richts geführt wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 behält sich das Justizmi-
nisterium die Zuständigkeit für Eingaben von Justizbe-
diensteten vor.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Die Verordnung zur Ausführung der Bundes-
rechtsanwaltsordnung vom 29. September 1998 (GV. 
NRW. S. 578) und die Verordnung zur Übertragung von 
Befugnissen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 
26. Januar 1999 (GV. NRW. S. 40) treten zum gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

a)   von der Landesregierung aufgrund des § 100 Abs. 2 
Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. Au-
gust 1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358)

b)   vom Justizministerium aufgrund des § 224 der Bun-
desrechtsanwaltsordnung vom 1. August 1959 
(BGBl. I S. 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358).

Düsseldorf, den 22. April 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident 

 Dr. Jürgen  R ü t t g e r s
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Die Justizministerin 

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 378

791

Verordnung 
über die Führung eines Ökokontos 
nach § 5 a Abs. 1 Landschaftsgesetz 

(Ökokonto VO)
Vom 18. April 2008

Auf Grund des § 5 a Abs. 2 des Gesetzes zur Sicherung 
des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz – LG) vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. 
S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 226), verordnet das 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen im Einvernehmen mit dem Ausschuss für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz:

§ 1 
Inhalt des Ökokontos

In einem Ökokonto werden vorgezogene Kompensations-
maßnahmen, die unter den Voraussetzungen des § 5 a 
Abs. 1 Landschaftsgesetz anerkannt worden sind, nach 
Durchführung der Maßnahmen dokumentiert und durch 
Einbuchung oder Abbuchung verwaltet (Ökokontofüh-
rung). Maßnahmen, die zwar nach § 5 a Abs. 1 Land-
schaftsgesetz anerkannt worden sind, deren Durchfüh-
rung jedoch bis zu einer konkreten Inanspruchnahme im 
Rahmen der Zulassung eines Eingriffs zurückgestellt 
werden sollen, können als gesonderter Flächen- und 
Maßnahmenpool mitgeführt werden.

§ 2 
Einrichtung und Führung

(1) Kreise und kreisfreie Städte können im eigenen Inte-
resse oder auf Antrag für andere ein Ökokonto bei der 
unteren Landschaftsbehörde einrichten und führen.

(2) Wird ein Ökokonto nach Absatz 1 nicht eingerichtet, 
sollen die Kreise und kreisfreien Städte auf Antrag die 
Einrichtung und Führung eines Ökokontos durch und 
bei juristischen Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts sowie natürlichen Personen im Wege eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages zulassen; die Zuständigkeiten 
der unteren Landschaftsbehörde bleiben im Übrigen 
unberührt.

§ 3 
Anerkennungsverfahren

(1) Die Anerkennung vorgezogener Kompensationsmaß-
nahmen nach § 5 a Abs. 1 Landschaftsgesetz ist vor ihrer 
Durchführung bei der unteren Landschaftsbehörde zu 
beantragen. Grundlegende Voraussetzung für die Aner-
kennung ist, dass die vorgesehenen Maßnahmen den 
Zielsetzungen des § 5 a Abs. 1 Landschaftsgesetz ent-
sprechen und die Flächenverfügbarkeit nachgewiesen 
wird.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1.   Nachweis der uneingeschränkten Verfügungsbefugnis 
über die Grundstücke.

2.   Liste und kartenmäßige Darstellung der Grundstücke 
und deren aktuelle ökologische Bewertung.

3.   Beschreibung der geplanten Kompensationsmaßnah-
men und deren Bewertung. Hierzu zählen auch die 
erforderlichen Maßnahmen der Herstellungs- und 
Entwicklungspfl ege.

4.   Für die Durchführung der Maßnahmen ggf. erforder-
liche Zulassungen nach anderen Rechtsvorschriften.

5.   Einwilligung zur Erfassung personenbezogener Daten 
und Weitergabe an Dritte für Zwecke der Auskunfts-
erteilung nach § 6 Abs. 1.

Die untere Landschaftsbehörde kann die Bewertung 
durch Sachverständige verlangen.

(2) Für die Bestandsaufnahme und Bewertung der Aus-
gleichsfl ächen sowie für die Bewertung der vorgezogenen 
Kompensationsmaßnahmen ist ein einheitliches aner-
kanntes Bewertungsverfahren durch die untere Land-
schaftsbehörde einzuführen. Das Bewertungsverfahren 
ist – soweit erforderlich – den regionalen Besonderheiten 
anzupassen. Die untere Landschaftsbehörde hat im Hin-
blick auf die naturräumlichen Regionen nach § 7 durch 
Abstimmung mit den benachbarten Kreisen und kreis-
freien Städten sicherzustellen, dass bei Anwendung ver-
schiedener Bewertungsverfahren eine Umrechnung zwi-
schen diesen Bewertungsverfahren möglich ist.

(3) Die untere Landschaftsbehörde prüft die Eignung als 
vorgezogene Kompensationsmaßnahme und deren 
Bewertung. Grundlage für die Prüfung der Eignung sind 
insbesondere die Darstellungen und Festsetzungen des 
Landschaftsplans nach § 18 und 26 Landschaftsgesetz 
sowie nach § 32 Nr. 1 und 2 Landschaftsgesetz sowie die 
Vorrangigkeit nach § 4 a Abs. 6 Landschaftsgesetz.

(4) Wird dem Antrag des Maßnahmenträgers entspro-
chen, sind die vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen 
zur Aufnahme in das Ökokonto nach § 5 a Abs. 1 Land-
schaftsgesetz anerkannt.

§ 4
Durchführung und Erhaltung der 

Kompensationsmaßnahmen

(1) Ausführung und Finanzierung vorgezogener Kom-
pensationsmaßnahmen obliegen dem Antragsteller oder 
der Antragstellerin nach § 3 Abs. 1. Eine Förderung mit 
öffentlichen Mitteln ist nicht zulässig 

(2) Beginn und Abschluss der Durchführung der Kom-
pensationsmaßnahmen sind der unteren Landschaftsbe-
hörde mitzuteilen. Die ordnungsgemäße Durchführung 
ist von der unteren Landschaftsbehörde zu prüfen 
(Abnahme).

(3) Die vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen sind 
bis zu ihrer Abbuchung aus dem Ökokonto zu erhalten 
und zu pfl egen. Mit der Anerkennung nach § 3 Abs. 4 ist 
eine entsprechende Verpfl ichtung als Nebenbestimmung 
festzusetzen. Nach Abbuchung der Maßnahmen aus dem 
Ökokonto gelten für die Sicherung, Erhaltung und Pfl ege 
der Kompensationsmaßnahmen bis zur Wiederherstel-
lung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes (§ 4 a Abs. 2 Satz 2 und 3 Land-
schaftsgesetz) die Vorschriften von § 4 a Abs. 9 Land-
schaftsgesetz sowie § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs. 4 
Landschaftsgesetz.

§ 5 
Ökokontoführung

(1) Nach der Anerkennung der vorgezogenen Kompensa-
tionsmaßnahmen gemäß § 3 Abs. 4 können das Ökokonto 
nach dem Muster der Anlage 1 eingerichtet und die Maß-
nahmen in den gesonderten Flächen- und Maßnahme-
pool des Ökokontos übernommen werden. Nach deren 
Durchführung und Abnahme gemäß § 4 Abs. 2 sind sie in 
das Ökokonto einzubuchen und nach der Inanspruch-
nahme gemäß § 6 Abs. 4 auszubuchen.

(2) Die untere Landschaftsbehörde und der Antragstel-
ler oder die Antragstellerin nach § 3 Abs. 1 haben einan-
der über alle das Ökokonto berührenden Vorgänge 
unverzüglich zu unterrichten. Ist eine Inanspruchnahme 
durchgeführter Kompensationsmaßnahmen noch nicht 
erfolgt, kann der Antragsteller oder die Antragstellerin 
ohne Angabe von Gründen die Löschung der Maßnahme 
aus dem Ökokonto verlangen.

(3) Ist die Einrichtung und Führung eines Ökokontos 
durch andere gemäß § 2 Abs. 2 zugelassen worden, ist 
die untere Landschaftsbehörde durch diese über alle das 

Anlage 1
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Ökokonto berührenden Vorgänge zu unterrichten und 
eine Erstausfertigung des Ökokontos und nach jeder 
Ein- oder Abbuchung eine jeweils aktualisierte Fassung 
zur Verfügung zu stellen.

§ 6 
Inanspruchnahme

(1) Das Ökokonto ist gegenüber dem Verursacher eines 
Eingriffs, Nachweis über die Anerkennung nach § 3 
Abs. 4 und der ordnungsgemäßen Durchführung zum 
Zeitpunkt der Abnahme durch die untere Landschafts-
behörde (§ 4 Abs. 2). Auf Anfrage und im Rahmen ihrer 
Beteiligung bei der Zulassung von Vorhaben nach § 6 
Abs. 1 bis 4 Landschaftsgesetz informiert die untere 
Landschaftsbehörde die für die behördliche Gestattung 
zuständige Behörde oder die Kompensationsverpfl ichte-
ten über die im Gebiet des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt eingerichteten Ökokonten.

(2) Werden in Verfahren nach § 6 Abs. 1, 3 und 4 Land-
schaftsgesetz bei der Bewertung von Eingriffen und des 
Kompensationsbedarfs, andere Bewertungsverfahren als 
für das Ökokonto verwendet, ist eine Umrechnung (ggf. 
durch eine Neubewertung der Maßnahmen des Ökokon-
tos) durch den Antragsteller oder die Antragstellerin 
nach § 3 Abs. 1 in Abstimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde vorzunehmen.

(3) Werden Maßnahmen eines Ökokontos in Anspruch 
genommen, bestätigt die untere Landschaftsbehörde im 
Rahmen ihrer Beteiligung bei Eingriffen nach § 6 Abs.1 
Satz 1 Landschaftsgesetz oder bei Eingriffen nach § 6 
Abs. 3 Landschaftsgesetz über die höhere Landschafts-
behörde gegenüber der zulassenden Behörde, dass die 
Maßnahmen zur Kompensation des konkreten Eingriffs 
geeignet und tatsächlich durchgeführt worden sind.

(4) Nachdem die Entscheidung der den Eingriff zulas-
senden Behörde bestandskräftig geworden ist und die 
Mitteilung nach § 6 Abs. 8 Satz 2 Landschaftsgesetz vor-
liegt, ist die Maßnahme aus dem Ökokonto auszubuchen 
und – soweit die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 
Abs. 8 Landschaftsgesetz gegeben sind – durch die 
untere Landschaftsbehörde in das Verzeichnis nach § 6 
Abs. 8 Satz 1 Landschaftsgesetz einzutragen.

(5) Die Refi nanzierung erfolgt außerhalb des Ökokontos 
unmittelbar zwischen dem Antragsteller oder der 
Antragstellerin nach § 3 Abs. 1 und dem Kompensati-
onsverpfl ichteten.

§ 7 
Naturräumliche Regionen

(1) Nach § 4 a Abs. 2 Satz 3 Landschaftsgesetz ist eine 
Beeinträchtigung in sonstiger Weise kompensiert, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in der betroffenen naturräumlichen Region in 
gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschafts-
bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Die entspre-
chenden Kompensationsräume sind in Anlage 2  dieser 
Verordnung enthalten.

(2) Im Grenzbereich der Kompensationsräume können 
benachbarte Kreise und kreisfreie Städte abweichend 

Anlage 2

von Absatz 1 einen gemeinsamen projektbezogenen 
Kompensationsraum bilden, wenn die Entscheidung auf 
der Grundlage eines landschaftspfl egerischen Gesamt-
konzepts geeigneter Flächen- und Kompensationsmaß-
nahmen erfolgt.

§ 8 
Kosten

Für die Ökokontoführung auf Antrag für andere nach 
§ 2 Abs. 1, das Anerkennungsverfahren nach § 3, die 
Abnahme und die Prüfung nach § 4 werden kostende-
ckende Entgelte erhoben.

§ 9 
Natur auf Zeit

Werden Sukzessions- oder Pfl egemaßnahmen nach § 4 
Abs. 3 Nr. 3 Landschaftsgesetz in ein Ökokonto aufge-
nommen, verlieren diese mit der Inanspruchnahme nach 
§ 6 den Rechtscharakter von auf Zeit befristeten Maß-
nahmen.

§ 10
Verhältnis zum Baurecht

(1) Diese Verordnung gilt nicht für Maßnahmen zum 
Ausgleich im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung 
nach § 1 a Abs. 3, § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB. Im 
Außenbereich nach § 35 BauGB sowie für Bebauungs-
pläne, soweit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt 
die Geltung dieser Verordnung unberührt.

(2) Kompensationsmaßnahmen eines Ökokontos nach 
§ 5 a Landschaftsgesetz können für die Ausgleichsver-
pfl ichtung gemäß § 1 a BauGB durch die Gemeinde in 
Anspruch genommen werden. Die untere Landschaftsbe-
hörde äußert sich hierzu im Rahmen ihrer Stellung-
nahme nach § 4 Abs. 2 BauGB.

§ 11 
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz prüft die Auswirkun-
gen dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2013 und 
unterrichtet den Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über das 
Ergebnis.

Düsseldorf, den 18. April 2008

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
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95

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens der Vereinbarung 

über die Ausführung von Vollzugsaufgaben 
im Sinne des Kapitels XI-2 der Anlage 
des internationalen Übereinkommens 

von 1974 zum Schutz des menschlichen 
Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen) 

betreffend Seeschiffe 
(SOLAS-Ausführungsvereinbarung)

Vom 15. April 2008

Nach abschließender Unterzeichnung der Vereinbarung 
und Erfüllung der nach der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen zusätzlich erforderlichen Voraus-
setzungen ist die Vereinbarung gemäß § 7 Abs. 1 am 
8. April 2008 in Kraft getreten.

Düsseldorf, den 15. April 2008

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

– GV. NRW. 2008 S. 383

2036

Verordnung zur Aufhebung 
der Zuständigkeitsverordnung G 131

Vom 29. April 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 
2007 (GV. NRW. S. 588), verordnet die Landesregierung 
nach Anhörung des Innenausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Rechtsverordnung zur Bestimmung der Zuständig-
keiten nach Kapitel I des Bundesgesetzes zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Mai 1968 (GV. NRW. S. 185), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 482), wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. April 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2008 S. 383

73

Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach der EG-Verordnung über den 

Europäischen Verbund 
für territoriale Zusammenarbeit 

(Europäische Territorialverbundverordnung 
– ZV EVTZ)

Vom 29. April 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 
2007 (GV. NRW. S. 588), insoweit nach Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, 
wird verordnet:

§ 1

(1) Zuständig für den Vollzug der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund 
für territoriale Zusammenarbeit – EVTZ – (ABL EU Nr. 
L 210 S. 19) ist das Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie.

(2) Die Entscheidungen über die Teilnahme an einem 
EVTZ gemäß Artikel 4 Abs. 3 der EG- Verordnung, über 
die Aufl ösung eines EVTZ gemäß Artikel 14 Abs. 1 oder 
über sonstige grundlegende Entwicklungen ergehen im 
Einvernehmen mit den jeweils betroffenen Fachressorts 
der Landesregierung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung 
ist der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2013 zu 
berichten.

Düsseldorf, den 29. April 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

– GV. NRW. 2008 S. 383
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